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Niederschlagswassersatzung (NiWaS)
Satzung über den dezentralen und nachhaltigen Umgang mit Niederschlagswasser

Vorstellung beim Wasserforum 2024
am Dienstag, 05. März 2024, Haus am Dom, Frankfurt am Main

Alexander Jeschke

Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz
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Über Offenbach

© Häsler

• zweitkleinste Großstadt Hessens
• ~ 145.000 Einwohner*innen
• 44,84 km²
• Kompaktes Stadtgebiet

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lage inmitten des Ballungsraumes Rhein-MainDirekte NachbachbarschaftEinwohnerzahl lt. Amt für Statistik OFEntwicklung:     124.000     127.000     129.000     132.000     134.000-> jährlicher Zuwachs ca. 2.400 Personen



© Stadt Offenbach am Main, den 00.00.00004

05. März 2024
Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz
umweltamt@offenbach.de

Warum die Satzung?

© Jozsitoeroe, adobe stock 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hitze- und Trockenheitsperioden
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Warum die Satzung?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hitze- und Trockenheitsperioden
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Negative Folgen des 
Klimawandels

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu wenig Wasser:- Gefährdung der TrinkwasserverfügbarkeitAustrocknung von StadtgrünKlimawandelbedingte Mehrkosten für den Erhalt städtischen Grüns (Nachpflanzungen, öfter Gießen) 
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Negative Folgen des 
Klimawandels

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu viel Wasser:ÜberschwemmungenWasser muss in Menge und Verfügbarkeit passenAktuell 02/2024 überdurchschnittlich feuchte Jahreszeit, aber kein Grund zur Entwarnung:Oberste GW-Vorkommen reagieren schnell auf Änderungen
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Einfluss der Bebauung auf den Wasserhaushalt

Tempelsee Bürgel Innenstadt

Verdunstung: ≈ 35 %
Versickerung: ≈ 35 %
Abfluss: ≈ 30 %

Verdunstung: ≈ 32 %
Versickerung: ≈ 25 %
Abfluss: ≈ 43 %

Verdunstung: ≈ 30 %
Versickerung: ≈ 15 %
Abfluss: ≈ 55 %

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zunehmende Versiegelung bedeutet nahezu gleiche Verdunstungsrate aberStarke Abnahme der Versickerung bei stark steigendem Abfluss  -> Wenn es regnet, wird das meiste Wasser abgeleitet:	- Es steht für Pflanzen nicht mehr zu Verfügung	- Überschwemmungsgefahr steigt bei starken Regenereignissen „Abflussspitze“
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Warum die Satzung?

Niederschlagswasser nicht als 
Abwasser behandeln, 
sondern als wertvolle Ressource 
verstehen

Abkopplung vom Kanal
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Warum die Satzung?

§55 II Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Grundsätze der Abwasserbeseitigung

(2) Niederschlagswasser soll ortsnah 
versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen.

§
§

Vorführender
Präsentationsnotizen
Versickerung und Ableitung sind gleichgesetzt
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Warum die Satzung?

Wegfall des§ 39 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung (HBO)
Entwässerung ist nicht mehr zu prüfender Gegenstand 
Im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Verfahrens! 

??? Einhaltung der wasserrechtlichen Bestimmungen ???

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eigenes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
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Ziele:

• Umsetzung einer dezentralen Bewirtschaftung des 
Niederschlagswassers im gesamten Stadtgebiet

• wassersensible Stadtentwicklung vorantreiben 
(„Schwammstadtbeschluss“)

• GW-Neubildung erhöhen

• Stadtbäume leiden unter Trockenheitsstress

• Hochwasser- sowie Überschwemmungsschutz: begrenzte 
Kanalkapazität, infrastrukturelle Schwächen ausgleichen 
(Überflutungsschutz)

• Wasser bleibt im Kreislauf und wird nicht weggeleitet
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Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung
Elemente der Schwammstadt

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beispiele für eine satzungskonforme Umsetzung von Maßnahmen
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Inhalt - Die NiWaS regelt…

• Niederschläge auf privaten und öffentlichen Grundstücken

• Dachflächen und begrünte Tiefgaragendecken ab einer 
abflusswirksamen Fläche > 30 m²

dezentrale Bewirtschaftung vor Ort 
(Versickerung, Verdunstung, Nutzung oder Einleitung 
in ein Oberflächengewässer) oder 

semizentrale Anlage der Stadt OF

§ 3 III: Dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung in Form von 
Versickerung hat Vorrang vor zentraler und semi-zentraler 
Niederschlagswasserbeseitigung über leitungsgebundene 
Einrichtungen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Öffentliche Grundstücke – Stadt ist ein VorbildGeringfügigkeitsschwelle 30 m² für Kleinstgebäude und Überdachungen    (Mülltonnenplatz, Fachradunterstellplatz, Brennholzunterstand,…)Versickerung hat Vorrang
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Inhalt - Bestandsschutz

• Für Dachflächen und Tiefgaragendecken, die bis zum Inkrafttreten 
dieser Satzung bereits bestanden und in die öffentliche Kanalisation 
entwässern solange sie unverändert bleiben.

• Der Bestandsschutz erlischt, wenn durch 

Erweiterung, Aufstockung oder Neubau ein 
bauordnungsrechtliches Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren 
ausgelöst wird, oder 

eine Anschlussauskunftsanfrage nach der 
Grundstücksentwässerungssatzung beim Kanalnetzbetreiber 
erforderlich wird.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Status quo halten oder mittel- und langfristig eine Verbesserung erreichen?Bei umfangreichen, großen oder teuren Maßnahmen soll nachhaltige Niederschlagswasser-Bewirtschaftung mit gedacht werden- Nutzung der Gelegenheit, eh-da-Kosten, Maschinen sind vor Ort,…
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Ihre Fragen …

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Alexander Jeschke

Stellvertretende Amtsleitung und 
Bereichsleitung Wasser / Boden / Klima / Immissionsschutz

umweltamt@offenbach.de │069/8065-2557

mailto:umweltamt@offenbach.de
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